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1. Zusammenfassung: der Bau einer 115 m- Schleuse ist unter Berücksichtigung der 
Eingriffsminimierung ökologischer als die geplante 190 m-Schleuse 
 
Nach Vorlage neuer Unterlagen wird erkennbar, dass die Planung der Kleinmachnower 
Schleusenanlage gem. Planfeststellungsbeschluss von 2002 in wichtigen Punkten nicht auf 
einer objektiven Planung und Analyse der diskutierten Umsetzungsalternativen (115m- bzw. 
190m-Schleuse) beruht. Gegen die 115m-Schleuse wurden rechtliche Auflagen angeführt, zu 
denen die WSD sich insbesondere auf die Richtlinie für die Gestaltung der Schleusenvorhäfen 
der Binnenschifffahrtstraßen1 (im Folgenden Richtlinie für Schleusenhäfen genannt) bezieht. 
Nach Kenntnis der betreffenden Richtlinie ist festzustellen, dass die Richtlinie die Argumente 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Ost (WSD) nicht unterstützt und sich Widersprüche 
in der Argumentation der WSD ergeben.  
 
Das wesentliche Argument der WSD gegen die 115m-Schleuse besteht darin, dass für diese 
Variante zusätzliche Koppelstellen mit Landzugang in das Ufer gebaut werden müssten, wo-
durch sie ökologisch gegenüber der 190m-Schleuse nachteilig wäre. Verwiesen wird dazu auf 
gesetzliche Vorgaben, nach denen Koppelstellen zwingend Landzugang haben müssen. Aus 
der Richtlinie ist dieses Erfordernis jedoch nicht eindeutig ableitbar. 
Darüber hinaus erfüllt die 190m-Schleuse diese Anforderung noch weniger, da nach der aktu-
ellen Planung überhaupt keine Landzugangsmöglichkeit in der gesamten Schleusenanlage 
besteht. Bei der 115m-Variante wäre die Landanbindung über vorgezogene Wartestellen so-
gar gegeben. Insofern wird hier seitens der WSD mit zweierlei Maß gemessen. Bestehende 
Ermessensspielräume werden einseitig und zugunsten der von der WSD favorisierten Lösung 
genutzt. Gerade das Hauptargument der WSD, die nun umgesetzte Alternative sei die ökolo-
gisch sinnvollste, verkehrt sich damit in ihr Gegenteil. 
 
Nach der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes2 ist die WSD gemäß der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) zuständig für die Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit der 
Querbauwerke in Bundeswasserstraßen. Dies gilt auch für künstliche Gewässer. Bei der Um-
setzung des geltenden Planfeststellungsbeschlusses ist dies aber nicht vorgesehen. 
 
Aufgrund der subjektiven Regelauslegungen der WSD zugunsten der favorisierten 
190m-Schleuse muss damit in Frage gestellt werden, dass die Planungsfeststellung insge-
samt auf einem objektiven Vergleich aller Alternativen beruht und dem Gebot der Ein-
griffsminimierung genügt. Außerdem ist die Herstellung der biologischen Durchgängig-
keit nach WHG nicht vorgesehen. Das Planfeststellungsverfahren ist von daher zu stop-
pen und den neuen Erkenntnissen anzupassen. Ein Baubeginn darf erst nach sorgfälti-
ger, objektiver erneuter Prüfung aller Alternativen erfolgen.  
 
Im Folgenden wird eine 115m-Schleusenalternative dargestellt und anhand wesentlicher Kri-
terien mit der 190m-Schleuse verglichen. Zusammenfassend werden beide Alternativen an-
hand der geforderten Kriterien bewertet.  

                                                 
1 Richtlinien für die Gestaltung der Schleusenvorhäfen der Binnenschifffahrtsstraßen 
  Anlage zu W 6 – 140 VA 76 vom 05. Oktober 1976 
2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Juli 2009 
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2. Darstellung der Schleusenalternativen: 190m- und 115 m- Schleuse 
 
2.1 Aktuelle Situation 
Für den Teltowkanal mit der Klassifizierung nach Wasserstraßenklasse IV ist das Europa-
schiff von 80m Länge und 9,50 m Breite als Standardschiff zugelassen, als auch der entspre-
chende Schubverband von 125 m Länge und 9,50 m Breite. Außerdem fahren Schubverbände 
mit 147 m Länge. Diese verkehren aber nur mit Sondergenehmigung und sind damit nicht das 
Maß des Ausbau.  
 
Der Schiffsverkehr wird über die jetzige Nordkammer der Schleuse abgewickelt, die eine 
Länge von 85 m und Breite von 12 m hat. Da sie in einem desolaten Zustand ist, muss sie 
durch einen Ersatzneubau ausgetauscht werden. Dabei stellt sich die Frage Kammerlänge. 
 
Der erforderliche Schleusenneubau wird durch Umsetzung einer 190m-Schleuse gemäß Plan-
feststellungsbeschluss von 2002 durchgeführt. Der Start der Bauarbeiten steht unmittelbar 
bevor. Für die 190m-Schleuse sind erhebliche Uferabgrabungen am Kanalnordufer, einem 
wichtigen Naherholungsgebiet in Kleinmachnow, erforderlich, die laut WSD eine Abgrabung 
bis in den Machnower See erfordern. Dabei müssen in diesem Bereich 140 Bäume gefällt 
werden, von denen ca. 90 Bäume als sehr erhaltenswert anzusehen sind. Diese Abgrabungen 
würden im Falle der 115m-Schleuse in deutlich geringerem Umfang anfallen, womit auch ein 
Großteil des wertvollen Baumbestandes erhalten bleiben könnte. 
 
In den folgenden Abbildungen werden die 190m- und die 115m-Schleuse skizziert. Auf die 
eingezeichneten Flächen wird im Folgenden noch eingegangen. 
 

 
Abb. 1: Grafik WSD-Ost/ Planung der 190m-Schleuse. Erkennbar die Wartestellen im Fahrwasser der 
Vorhäfen 
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Abbildung 2: Skizze der 115m-Schleuse

115m- Schleusenkammer

Liegestelle für 
Personenschif fahrt

Koppelstelle mit 
Landanbindung

Erforder liche 
Uferabgrabungen

 
 
2.2 Begründung der WSD für die 190m-Schleuse 
Die 190m-Schleuse stellt nach Ansicht der WSD die ökologisch sinnvollste Variante dar, die 
zu einer Eingriffsminimierung in die Natur führe und aus diesem Grund befürwortet wird.  
Die Begründung stützt sich dabei im Wesentlichen auf zwei Punkte: 
 
- da die Schubverbände länger als 115 m sind, werden zusätzlich zu den Wartestellen 

Kopplungsstellen notwendig. Die Landanbindung dieser Koppelstellen ist zwingend aus 
rechtlichen Gründen vorgegeben. Diese Umsetzung ist aber nur möglich, wenn sie im Un-
terhafen in das Flora Fauna Habitat (FFH) Gebiet (EU Naturschutzgebiet) gebaut werden. 
Aus Gründen der Eingriffsminimierung wurde davon abgesehen.  

- die Manövrierbarkeit der Schiffe bei Austritt der Schleuse im Oberwasser macht eine Ge-
radeausfahrt unabhängig von der Schleusenlänge erforderlich und sie beruft sich dabei auf 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Aus diesem Grunde sind die Uferab-
grabungen bei beiden Varianten gleich. 

 
 
2.3 Bewertung der Schleusenalternativen anhand wichtiger Kriterien 
Das wesentliche Argument der WSD, dass die Schleuse mit der 190 m langen Kammer öko-
logischer ist als mit der 115 m langen Kammer wird durch neue Kenntnis der referenzierten 
Richtlinie für Schleusenhäfen1 jedoch nun in Frage gestellt! Nach neueren Erkenntnissen aus 
den uns bis dahin noch nicht vorliegenden Unterlagen wird die Behauptung der WSD in Frage 
gestellt und in Folge eine Alternative aufgezeigt. 
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2.3.1 Landanbindung der Koppelstellen 
Die gebotene Landanbindung von Koppelstellen wird seitens der WSD aus der o.g. Richtli-
nie1 abgeleitet. Der Richtlinie Absatz 6.3 Absatz 4 ist zu entnehmen, dass Liegestellen Land-
zugang haben müssen. Das Liegestellen, an der Schiffe auch mal über Nacht fest machen, 
Landzugang brauchen ist nachvollziehbar. Von Koppel- und Wartestellen ist in der Richtlinie 
aber explizit nicht die Rede. Koppelstellen werden nur kurzfristig beim Schleusenvorgang 
zum Koppeln genutzt. Die Forderung nach Landanbindung ist von daher nicht nachvollzieh-
bar und auch aus der Richtlinie nicht ableitbar. 
 
Ähnlich ist es mit den Wartestellen: sie werden auch nur benötigt, damit Schiffe dort auf den 
Schleusenvorgang warten können. Längere Liegezeiten sind nicht vorgesehen( siehe Protokoll 
S. 8 zur Anhörung zum Planfeststellungsverfahren3). Von daher sind die Wartestellen im O-
ber- und Unterhafen bei der geplanten 190m-Schleuse auch mitten im Kanal platziert, aber 
ohne Landzugang! 
 
Da die Wartestellen sowohl im Unter- als auch im Oberwasser keinen Landzugang haben, 
wird bei der 190m-Schleuse überhaupt keine Landgängigkeit erreicht.  
 
Insofern stellt sich damit die Frage, warum Koppelstellen, die eigentlich nur für die 115 m 
Schleuse benötigt werden, unbedingt Landanbindung brauchen und Wartestellen bei der 
190m-Schleuse aber nicht. Hier wurde durch die WSD bei der Planung und Bewertung der 
Alternativen ein enormer Ermessensspielraum zugunsten favorisierten 190m-Schleuse ge-
nutzt, der bei Kenntnis des Richtlinieninhalts nicht nachvollziehbar ist.  
 
2.3.1.1 Vorschlag der 115m Alternative 
 
Grundidee für die Realisierung der 115m-Schleuse: 

- Vermeidung von Uferabgrabungen für Koppelstellen bzw.  
Abgrabung an Stellen ohne schützenswertes Gut  

- Nutzung der bisherigen Wartestellen im Ober- und Unterhafen für die 
Koppelmanöver 

- Vorverlagerung der Wartestellen 
 
 
Koppelstellen: 
Da weder Koppel-, als auch Wartestellen Landanbindung brauchen können die jetzigen War-
testellen als Koppelstellen genutzt werden: 

·  Unterhafen: 
Bei dem Bau einer 115 m Schleuse kann die jetzige Wartestelle (Abb.1), die im Fahr-
wasser des Unterhafens liegt auch als Koppelstelle genutzt werden. Damit brauchen 
wir entgegen der Aussage der WSD keine zusätzlichen Uferabgrabungen im FFH-
Gebiet für diese Koppelstelle.  

·  Oberhafen: 
Da die Uferabgrabung minimiert werden soll, müsste die Koppelstelle an das südliche 
Ufer verlegt und die Liegstelle für die Personenschifffahrt vorgezogen werden. Zur 
Optimierung der Fahrrinne ist eine Uferabgrabung in diesem Bereich vorstellbar, da 
hier kein besonderes Schutzgut vorhanden ist. 

                                                 
3  
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Wartestellen 
Da die bisherigen Wartestellen in dieser Alternative zum Koppeln genutzt werden, wird vor-
geschlagen, die Wartestelen vorzuziehen. Mittels Einsatz modernster Verkehrslenkungstech-
nik (Telematik) können die Schiffe ohne großen Zeitverlust den Schleusenvorgang auch von 
einer vorgezogenen Wartestelle vollziehen: 

·  im Unterwasser: Einrichtung der Wartestelle an der Autobahnbrücke und/oder unter-
halb der Brücke am nördlichen Ufer beim Campingplatz (Abb.    ) 

·  im Oberwasser: Einrichtung der Wartestelle oberhalb der Brücke am Zehlendorfer 
Damm am südlichen Ufer oder an der alten Treidelbahnstation unterhalb der Brücke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Vorschlag für die Lage der Wartestellen 
 

 
Abb. 4: Alter Plan mit Wartestellen (Pharus-Plan 1906) 
Deutlich erkennbar unterhalb der Schleuse anhand der Einbuchtungen am Südufer des Kanals drei War-
testellen mit Straßenanbindung 
 
Fazit: Es wird eine angemessene Landanbindung auch ohne große ökologische Eingriffe er-
reicht: Sowohl im Ober- als auch im Unterwasser könnten die Wartestellen sogar als Liege-
stellen mit Landanbindung ausgebaut werden, und zwar an Stellen ohne besonderes Schutz-
gut. Ebenso verfügt in der dargestellten Planungsvariante auch die Koppelstelle4 im Oberha-
fen am Südufer des Kanals über einen Landzugang. 
 
Insgesamt erfüllt die 115m-Schleuse damit das Kriterium der Landgängigkeit besser als 
die 190m-Schleuse. Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Schleusenlösung gerade nach 
dem Kriterium der Landgängigkeit gegenüber der 190m-Schleuse, die dieses Kriterium 
in keinerlei Hinsicht erfüllt, von der WSD verworfen wurde.  
 

                                                 
4 Im Übrigen erfolgt an der Kleinmachnower Schleuse seit je her die Kopplung ohne Landzugang, was evtl. nicht 
mehr neuen Sicherheitsstandards entspricht, aber bisher praktikabel war. 

Wartestellen 

Wartestelle 

Wartestelle 
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2.3.1.2  Einsatz von modernster Verkehrslenkungstechnik (AIS) 
Zur Überbrückung der für vertretbar gehaltenen Entfernungen können verschiedene Kommu-
nikationstechniken eingesetzt werden: Funk oder neueste intelligente Verkehrlenkungstech-
nik, wie sie zur Zeit auf der Weser zur ökologischen Optimierung des Ausbaus für Großmo-
torgüterschiffe erprobt wird, "Automatisches Informations System" (AIS), ist machbar. Damit 
ist selbst bei vorgezogenen Liege-/Wartestellen eine zügige Schleusung ohne großen Zeitver-
lust möglich und auch bei einer Fahrzeit von 1,5 Tagen auf der Relation Hamburg-Berlin ver-
nachlässigbar. 
 
Da zukünftig dieses System auch auf der Havel eingeführt werden soll, müsste auch die 
Schifffahrt für den Teltowkanal mit AIS ausgerüstet sein. Die techn. Aufrüstung der Schiffe 
wird vom Bundesverkehrsministerium seit Januar 2010 mit 5, 9 Mio. Euro Fördermittel unter-
stützt. In diesem Fall geht es ebenso wie auf der Weser, der Havel und dem Sacrow-Paretzer-
Kanal um Eingriffsminimierung.  
 
2.3.2  Manövrierbarkeit im Oberhafen 
Laut WSD ist für die 190m-Schleuse, aber auch im Fall einer 115m-Schleuse, eine komplette 
Abgrabung des nördlichen Kanaluferstreifens bis in den Machnower See notwendig. Die Aus-
fahrt für die Schiffe ist nach Planung so festgelegt, dass die Schiffe geradlinig ohne Beidrehen 
in den Machnower See gelangen oder von da aus in die Schleuse einfahren können. Die Be-
gründung scheint im ersten Moment einsichtig, da nach der Passage der Schleuse beim Bei-
drehen ein starrer Schubverband mit dem Heck gegen das Ufer gedrückt wird. 
 
Allerdings stellt sich dann die Frage, warum das nicht schon jetzt ein Problem beim bestehen-
den Schiffsverkehr ist, denn die Engstelle zum Machnower See existiert noch und trotzdem 
verkehren immerhin schon Schubverbände (wenn auch mit Sondergenehmigung) mit einer 
Länge von 147 m.  
Dazu muss man zum einen wissen,  

·  dass diese Schubverbände eine Breite von 9,50 m haben und die alte Schleuse 12 m 
breit ist, damit also ein Spielraum von 2,50 m bleibt, der sich durch die neue Schleuse 
mit einer Breite von 12,50 m auf 3 m verbreitert 

·  das Ufer eine starke Einbuchtung Richtung Norden zur Schleusensiedlung aufweist, 
siehe dazu Abb. 5+6, die den Schubverbänden zusätzlich Raum gibt, um für die Um-
fahrung der Enge beidrehen zu können. 

 

 
Abb. 5: Luftaufnahme aus dem Immobilien Expo-
se’ zum Verkauf der Schleusensiedlung von „All-
gemeine Immobilienbörse Berlin-Brandenburg“ 
21. Jan. 2010 

Abb. 6: Luftaufnahme wie Abb. 5. Die rote Um-
randung kennzeichnet die Siedlung. Deutlich ist 
am unteren Rand die Enge zum Machnower See 
erkennbar. 
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·  Unabhängig von der Schleusenlänge würde bei einem Neubau die Schleusenkammer 
von 12 m auf 12,50 m verbreitert 

 
Die Manövrierfähigkeit von 147 m Schubeinheiten (maximale Größe, die allerdings nur mit 
Ausnahmegenehmigung auf dem Kanal fahren dürfen) ist schwieriger weil länger, als kürzere 
Verbände, wie sie bei einer 115 m Kammer vorhanden sein würden, da sie ja entkoppeln müs-
sen. Von daher muss für eine 190 m Kammer eher das gesamte Ufer abgegraben werden als 
für eine kürzere Kammer. 
 
Hier stellt sich also zweifellos die Frage, warum bei einer neuen 115 m Schleusenkammer, die 
gerade mal 30 m länger als die alte ist, nicht genauso verfahren werden kann wie bei der be-
stehenden Nordkammer. Würde diese Einbuchtung vorgezogen, so könnte ein Großteil der 
Uferabgrabung unterbleiben und damit auch ein Großteil des wertvollen Baumbestandes und 
damit den Kleinmachnower ein wertvolles Naherholungsgebiet erhalten bleiben. 
Zur besseren Manövrierfähigkeit ist außerdem neben der Ausstattung der Schiffe mit einer 
zusätzlichen Steuerung mittels eines Bugstrahlruders auch die zusätzliche Verbreiterung der 
östlichen Schleusentores (zum Oberhafen hin) denkbar. 
 
Laut Richtlinie1 4.3(2) müssen Vorhäfen mit Krümmungen, wie hier vorhanden, so angelegt 
sein, dass mindestens die Länge eines Schubverbandes geradlinig verläuft.  
 
- Für die 190m-Schleuse ergibt sich daraus eine Gesamtlänge von,  

190m Schleuse + 1,5*80m Regelschiffslänge = 310m  

- Für die 115m-Schleuse ergibt sich entsprechend eine Gesamtlänge von 
115m Schleuse + 1,5*80m Regelschiffslänge = 235m  

Das bedeutet, dass für die 115m-Schleuse 75m weniger Abgrabungen erforderlich sind als für 
die 190m-Schleuse. Warum in beiden Fällen laut WSD die Abgrabungen das komplette Ufer 
bis in den Machnower See (mehr als 400m) betragen müssen, ist nicht nachvollziehbar. 
 
Bei Befolgung der Richtlinien und Umsetzung der 115m-Schleuse würde ein erheblicher 
Teil des Ufers geschont! Es ließe sich der wertvolle Baumbestand und das Naherholungsge-
biet der Kleinmachnower unterhalb der Hakeburg weitgehend erhalten! 
2.3.3  Gestaltung und Nutzung der Vorhäfen 
Schaut man sich in der geplanten Version für die 190 m-Schleuse die Wartestelle der Güter-
schifffahrt im Oberhafen an (Abb.1), so stellt man fest, dass sie mitten im jetzigen Fahrwasser 
liegt und damit eine Passage bei einer Bauausführung mit der kürzeren Kammer mit entspre-
chend geringerer Uferabgrabung nicht möglich ist. Eine Verlegung der Liegestelle an das süd-
liche Ufer ist nicht möglich, da dort die Liegestelle für die Personenschifffahrt eingeplant ist. 
Mit der Verlegung dieser Liegestelle weiter in den Vorhafen würden aber die dortigen Liege-
stellen der Sportschifffahrt, als auch der Bauhof des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) 
eingeschränkt (Abb.2 links im Bild).  
 
Die Richtlinie1 in Absatz 2 (1) besagt, dass Vorhäfen zur Schleuse gehören und dafür da sind 
einen zügigen Schleusenbetrieb zu ermöglichen. In Absatz 3. (1) wird ausdrücklich benannt:„ 
Die Ausbildung der Vorhäfen ist für die Leistungsfähigkeit der Gesamtanlage mitbestim-
mend. Hierauf ist bei der Planung besondere Rücksicht zu nehmen.“ 
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Es wird demnach festgestellt, dass der obere Vorhafen im jetzigen Zustand nicht den Erfor-
dernissen der Richtlinie1 entspricht und auch bei der Umsetzung der 190m-Schleusenvariante 
eindeutig übernutzt ist. Demnach müssen sowohl der Bauhof der WSA, der ursprünglich nicht 
vorhanden war und erst nach dem Krieg eingerichtet worden ist, als auch die Liegestellen der 
Sportschifffahrt geräumt werden, um aus Gründen der Eingriffsminimierung die Gestaltung 
eines zukünftigen Schleusenbetriebs zu gewährleisten. Damit könnte die Liegestelle der Per-
sonenschifffahrt weiter Richtung Schleuse und die Koppelstelle an das Südufer, in dem Falle 
sogar mit Landanbindung, verlegt werden. 
 
2.3.4  Verkehrsaufkommen und Kreuzungsverkehre 
Der Ausbau der Schleuse wurde einst für 9,4 Mio. t/a geplant und 2005 dann mit einer Prog-
nose über 1,5 Mio. t/a für 2015 seitens des BMVBS korrigiert. Diese Angabe liegt nur mini-
mal über dem tatsächlichen, aktuellen Schleusenaufkommen. 
 
Erwähnt sei dabei auch, dass der Ausbau der Schleuse in Berlin-Spandau in Richtung Stettin 
vor ca. zehn Jahren mit einer Schleusenlänge von 115 Metern erfolgt ist, obwohl der Oder-
Havel-Kanal für Großmotorgüterschiffe mit einer Wasserstraßenklasse Va eine Klasse höher 
ist als der Teltowkanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Verkehrsstatistik der Schleuse Kleinmachnow 1995 – 2008 / Angaben WSD-Ost 
 
Aus der Lage der Koppelstellen in der von uns vorgeschlagenen eingriffsminimierten Varian-
te ergibt sich, dass ein Überkreuzverkehr im Schleusenbereich entsteht. Da der Koppelvor-
gang quer über die Fahrrinne führt, macht er einen uneingeschränkten Schiffsverkehr nicht 
möglich und gefährdet damit eventuell die Personen- und Freizeitschifffahrt. Die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ist damit nur eingeschränkt gegeben. Diese Gefährdung 
kann in einfacher Weise dadurch ausgeschlossen werden, dass während der Koppelung die 
übrige Schifffahrt ruht, was per Ampelanlage bei dem gegebenen geringen Schiffsaufkommen 
zu regeln ist und auch an anderen Schleusen mit ähnlichen Gegebenheiten so praktiziert wird. 
 
Die folgenden statistischen Übersichten belegen das geringe Wachstumspotenzial für den 
Güterschiffsverkehr auf langfristige Sicht. Die folgende Abbildung zeigt, wie viele Schubver-
bände jährlich die Schleuse passieren: 
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Schubverbände Kleinmachnower Schleuse: 
• 2006   32 
• 2007  55     (Angabe WNA) 
• 2008  < 52  (Angabe WNA) 
• 2009  ? (bisher keine Angaben) 

 
Das sind nicht mal ein Schubverband pro Woche !!!!  
Selbst wenn sich die Anzahl der Schubverbände verdoppeln würde, ist die Einschrän-
kung noch akzeptabel. 
 
Wenn wir zudem noch der Verkehrsprognose 2025 folgen, dann zeigt sich, dass das Ver-
kehrsaufkommen der Schifffahrt in Brandenburg weiter um 1,3 % abnehmen wird und damit 
auch die Gefahr der Zunahme von Sperrzeiten durch die Koppelung der Schubverbände für 
der Personen- und Freizeitschifffahrt nicht gegeben ist. 
 
Summe Versand und Empfang in Mio. t 
    Schiene   Straße     Binnenschiff           Summe 

  2004 2025 
% 
p.a. 2004 2025 

% 
p.a. 2004 2025 

% 
p.a. 2004 2025 

% 
p.a. 

Berlin 3,4 3,6 0,3 70,6 70,5 0 3,1 2,6 -0,8 77 76,7 0,0 

Brdb. 27,6 20,4 0,3 233,3 240,8 0,2 3,8 2,9 -1,3 264 273,1 0,2 
 
Quelle: Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025 / Nov. 2007  
             (im Auftrag BMVBS) 
 
Die Richtlinie für Schleusenhäfen schreibt vor, dass „die Vorhäfen so zu planen [sind], dass 
aus der Schleuse ausfahrende Schiffe möglichst ohne Kurswechsel sicher und zügig an den 
auf die Schleusung wartenden Schiffen vorbeifahren können.“(vgl. Absatz 4.1 der Richtlinie1). 
Die Richtlinie für Schleusen geht dabei von durchschnittlich bis stark ausgelasteten Schleu-
senanlagen aus (vgl. Absatz 1 (3)). Sie schreibt explizit vor, dass bei der technischen Planung 
der Schleusenanlage der zu bewältigende Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehr zu beachten 
ist (vgl. Absatz 3 (2)). Insofern ist für die Kleinmachnower Schleuse das im Verhältnis zu an-
deren Wasserstraßen vergleichsweise geringe Verkehrsaufkommen zu berücksichtigen. Die 
Richtlinie sieht vor, dass die technische Planung der Einzelanlage den örtlichen Gegebenhei-
ten anzupassen ist (Abs. 1(4)).  
 
Die Schleusenanlage muss daher auch im Sinne der Richtlinie an die vor Ort gegebenen 
Auslastungen angepasst werden und darf nicht überdimensioniert geplant werden!  
Aufgrund des dargestellten aktuellen und auf langfristige Sicht prognostizierten geringen Ver-
kehrsaufkommens von Koppelverbänden und den Vorgaben der Richtlinie wird die Ein-
schränkung des entstehenden Überkreuzverkehrs für vertretbar gehalten und als erforderlich 
im Sinne der Richtlinie angesehen.  
 
2.3.5 Mit dem Bau verbundene ökologische Eingriffe 
Zahlreiche Bedenken wurden bereits gegen die 190m-Schleuse vorgebracht: 
- Es ist eine komplette Abgrabung des nördlichen Kanaluferstreifens bis in den Machnower 

See notwendig, schätzungsweise beträgt dies mindestens 400m. 



 
 
 

 12 

- Hierdurch wird ein wesentlicher Teil eines bedeutenden Kleinmachnower Naherholungs-
gebiets zerstört und ein naturgeschützter, teils mehrhundertjähriger Baumbestand vernich-
tet.  

- Die große Schleusenkammer spült ca. die dreifache Wassermenge mit jedem Schleusen-
gang wie die derzeitige Schleuse.  

Insgesamt ist bei der 190m-Variante mit sehr hohen und schwerwiegenden ökologischen 
Schäden zu rechnen. 
 
Für die 115m-Variante sprechen zahlreiche Vorteile aus ökologischer Sicht. 
- Wie oben dargestellt, sind für die 115m-Schleuse Abgrabungen nur bis zu einer Länge 

von 235m erforderlich. Das bedeutet, die Abgrabung fällt nach Richtlinienvorgaben ca. 
75m geringer aus als bei der 190m-Schleuse, und gegenüber den jetzigen Planungen der 
WSD um mindestens 150m.  

- Da die Schiffe in der vorhandenen Ausbuchtung gut manövrieren können, sind ggf. noch 
weniger Abgrabungen erforderlich.  

- Der Wasserverbrauch je Schleusengang beträgt ca. nur 60% der 190m-Schleuse (bei glei-
cher Breite und prozentual 115/190 » 60% verringerter Schleusenlänge). 

- Der wertvolle Baumbestand am hinteren Nordufer unterhalb der Hakeburg könnte 
erhalten werden.  

Insgesamt ist bei der 115m-Variante ist mit weitaus geringeren ökologischen Eingriffen zu 
rechnen als bei der 190m-Variante. 
 
2.3.6 Konformität mit der Richtlinie für Schleusenhäfen 
Für die 190m-Schleuse wurde eine Reihe Aspekten identifiziert, in denen die Schleuse nicht 
im Einklang mit der Richtlinie für Schleusenhäfen steht: 
- Die Wartestellen sowohl im Ober- als auch im Unterwasser sind ohne Landzugang ge-

plant. 
(widerspricht Absatz 6.3 (4) der Richtlinie für Schleusenhäfen). 

- Übernutzung des Vorhafens durch Bauhof und Personenschifffahrtanleger 
(verstößt gegen Absatz 2.1 der Richtlinie). 

- keine sichere Verkehrsführung durch Überkreuzverkehr aufgrund der Lage der Wartestel-
len im Kanal (verstößt gegen Absatz 4.1 der Richtlinie.  

Die 190m-Schleuse ist in wesentlichen Punkten nicht richtlinienkonform. Sie entspricht in 
mehreren Punkten nicht der seitens der WSD als maßgebliche Vorgabe referenzierte Richtli-
nie für die Gestaltung der Schleusenvorhäfen der Binnenschifffahrtstraßen. 
 
Die vorgeschlagene 115m-Schleuse verstößt nicht bzw. in geringerem Maße gegen die ge-
nannte Richtlinie: 
- Die vorgezogenen Wartestellen sowohl im Ober- als auch im Unterwasser verfügen über 

Landzugang  

- Vorhafen wird übersichtlicher gestaltet  

- sichere Verkehrsführung auch bei Kreuzungsverkehr durch Einführung von Signalsyste-
men.  
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Die 115m-Schleuse kann als in höherem Maße richtlinienkonform angesehen werden als 
die 190m-Variante. 
 
 
3. Fazit 
 
3.1 Kriterienvergleich 190 m und 115m Schleuse 
 
Kriterium 190m-Schleuse 115m-Schleuse 
Land-
anbindung 

KEINE! Landanbindung der Wartestellen, 
Landanbindung einer Koppelstelle 

Manövrier-
barkeit 

Schwierig, Geradeausfahrt bis 
See-Beginn 

Einfacher, Nutzung vorhandener Ufer-
Ausbuchtungen 

Erforderliche 
Abgrabungen 

- Laut WSD: mehr als 400m 
(bis in den See), 

- nach Richtlinie: 310m 

235m, dies entspricht im Vgl. zur 190m-
Schleuse einem Erhalt von  
- 160m Uferstreifen gegenüber WSD, 
- 75m gegenüber Richtlinie  

Gestaltung 
und Nutzung 
der Vorhäfen 

Überlastung des Oberhafens, 
zweckentfremdete Nutzung durch 
Bauhof der WSA und Sportboot-
liegestellen 

Effiziente Hafengestaltung, die zügige 
Schleusungsvorgänge unterstützt 

ökologische 
Eingriffe 

Sehr groß  
(Uferabgrabungen,  
Baumfällungen,  
vermehrter Wasserverbrauch) 

Wesentlich geringer als bei 190m-Schleuse 
(Uferabgrabungen geringer,  
Erhalt des wertvollen Baumbestands und 
Naherholungsgebiets) 

Eingriffsmini-
mierung 

Nach aktuellem Kenntnisstand 
keinesfalls gegeben 

Gegeben 

Richtlinien-
konformität  

In wesentlichen Punkten nicht 
gegeben 

Weitgehend gegeben (besser als 190m-
Schleuse) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 115m-Schleuse die überlegene Alterna-
tive darstellt und deshalb umgesetzt werden sollte! Vor allem ist sie hinsichtlich der sei-
tens der WSD in den Vordergrund gestellten Argumente der Landanbindung, Richtli-
nienkonformität und Eingriffsminimierung die überle gene Variante. 
 
 
4. Biologische Durchlässigkeit 
Mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom Juli 2009 sind die Kompe-
tenzen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) auch auf die ökologischen Belange der 
im Eigentum des Bundes befindlichen Bundeswasserstraßen erweitert worden. Ab März 2010 
ist die WSV beauftragt im Sinne der Umsetzung der EU Wasserrahmenrichtlinie dafür Sorge 
zu tragen, dass bei den im Bundesbesitz befindlichen Querbauwerken die biologische Durch-
gängigkeit wiederhergestellt wird. Darin sind ausdrücklich auch die künstlichen Gewässer 
beinhaltet.  
 
Der Planfeststellungsbeschluss von 2002 wird dem nicht gerecht, da zu der Zeit der Passus 
noch nicht existent war. Unabhängig davon ist die Vorgabe aber zu erfüllen. Von daher stellt 
sich die Frage, ob nicht zeitgleich mit dem Neubau die biologische Durchgängigkeit herge-
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stellt werden kann, zumal spätere Planungen eine Umsetzung nicht nur erschweren, sondern 
auch verteuern könnte. 
 
Außerdem muss vor Baubeginn auch geprüft werden, ob das Wasserdargebot in Abhängigkeit 
mit der Erstellung einer neuen Schleusenkammer für die biologische Durchgängigkeit noch 
ausreichend ist. Dementsprechend ist gegebenenfalls auch die Kammergröße zu modifizieren. 
 
 
5. Schlussfolgerung: 
Die „Richtlinie für die Gestaltung der Schleusenvorhäfen der Binnenschifffahrtsstraßen“ ist 
seitens der WSD-Ost zum Bau der 190 m Kammer recht großzügig ausgelegt und neuere 
Entwicklungen sowohl der Verkehrslenkung als auch Umweltgesetzgebung nicht ausreichend 
berücksichtigt worden. Nach den o.g. Ausführungen verstößt der Planfeststellungsbeschluss 
von 2002 gegen das Gebot der Eingriffsminimierung und der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinien. 
 
Von daher muss das Bauvorhaben sofort gestoppt werden. Ein Baubeginn darf erst 
nach sorgfältiger, objektiver erneuter Prüfung aller Alternativen erfolgen. 


